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u msetzu ng des Abwasserbeseitig ungspla nes Kü rten-wipperfürth;
Beseitigung von Niederschlagswasser in den ortslagen Thier und Wipperfeld;Ihr Bericht vom LL.O7.ZOt2, Gesch.-2.: It-7I/Ku,
vorlage für die sitzung des Bauausschusses am 13.og,2oL2

Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Rekowski,

mit dem o.a. Bericht haben Sie zu der Entwässerungssituation in Thier und wipperfeld
aus wasserrechtlicher sowie beitrags- und gebührenrechtlicher Sicht umfassend Stellunggenommen,

Es ist beabsichtigt, den Mitgliedern des Bauausschusses in seiner Sitzung am 13.09.2012
hierüber zu berichten.
Dem auf der Internetseite der Stadt wipperfürth eingestellten Bürgerinformationssystem
ist die entsprechende Sitzungsvorlage zu entnehmen. Hierin heißt es u.a.i,,Zwecks ver-
besserung der Einnahmesituation der Abteitung Stadtentwässerung, und der damit ein-
hergehenden Entlastung des Straßenbaulasttrigers, erwägt die KommuninriJ6ni, ä",
Anschluss- und Benutzungszwang aller befestigten Ftächen in Thier und Wipperfeld zu
veranlassen."

Diese Aussage bedarf der Richtigstellung:

Eine abschließende rechts- und finanzaufsichtliche Bewertung der Angelegenheit steht
angesichts der Komplexität der Thematik und der Notwendigkeit einer ganzheilichen
Betrachtung sowie einer Einbindung der oberen und unteren Wasserbehörde noch aus.Mithin ist eine Entscheidung über die Notwendigkeit der Ausübung des Anschluss- undBenutzungszwangs für das Niederschlagswasser in Thier und wipperfeld weder dem
Grunde noch dem Umfang nach bislang getroffen worden,
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Eine zur Wiederherstellung eines rechtskonformen Zustandes notwendige Maßnahme
wäre auch nicht von der Kommunalaufsicht veranlasst, sondern von der Stadt Wipper-
fürth selbst aufgrund der in der Vergangenheit getroffenen Entscheidung, ein nach eige-
nen Aussagen vollwertiges (hydraulisches) Mischsystem zu erstellen, welches geeignet
sein sollte, nicht nur das Schmutzwasser der beiden Ortslagen, sondern auch das gesam-
te Niederschlagswasser der Privatflächen aufzunehmen und einer öffentlichen Abwasser-
beseitigung zuzufü hren.

Dies hat auch die Richter am Verwaltungsgericht Köln im Zuge zweier gegen Nieder-
schlagswassergebühren anhängiger Klagen zu der Aussage veranlasst, dass die willentli-
che Nichtumsetzung der Überlassungspflicht auch des Regenwassers und Nichtrealisie-
rung wasserrechtlicher Alternativen im Ergebnis zu einer Überdimensionierung des Ka-
nals in beiden Ortslagen führt, aufgrund der entstandene Mehrkosten in Ermangelung
ihrer Erforderlichkeit nicht gebührenfähig sind.

Die finanziellen Auswirkungen sind daher nicht nur auf den Teilhaushalt der Abteilung
Stadtentwässerung zu beziehen, sondern im Gesamtzusammenhang der haushaltswirt-
schaftlichen Situation der Stadt Wipperfürth und auf der Grundlage der Subsidiarität der
Steuererhebung zu beurteilen.

Um entsprechende Richtigstellung der in der Vorlage getroffenen Aussage und Bericht
hierzu wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
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